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Bischöfliche Verlautbarungen 

Nr. 35 Beschlüsse der Bundeskommission
der Arbeitsrechtlichen Kommission
des Deutschen Caritasverbandes e. V.

Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen
Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. hat
auf ihrer Sitzung am 16. Dezember 2021 folgende Be-
schlüsse gefasst:

I. Corona-Sonderzahlung Anlagen 21 und 21a zu
den AVR

1. Änderung der Anlage 21 zu den AVR

In Anlage 21 zu den AVR wird ein neuer § 3a
mit folgendem Wortlaut eingefügt: 

„§ 3a Corona-Sonderzahlung
Für die Corona-Sonderzahlung gelten die
für vergleichbare Beschäftigte des jeweili-
gen Bundeslandes geltenden Regelungen.“

2. Änderung der Anlage 21a zu den AVR

In Anlage 21a AVR wird ein neuer § 7 mit fol-
gendem Wortlaut eingefügt: 

„§ 7 Corona-Sonderzahlung
(1) Mitarbeiter dieser Anlage erhalten die
Corona-Sonderzahlung spätestens mit der
Vergütung des Monats März 2022 ausge-
zahlt, wenn ihr Dienstverhältnis am 29. No-
vember 2021 bestand und an mindestens
einem Tag zwischen dem 1. Januar 2021
und dem 29. November 2021 Anspruch auf
Dienstbezüge bestanden hat.

Anmerkungen zu Absatz 1: 
1. 1Die einmalige Corona-Sonderzahlung

wird zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn gewährt. 2Es handelt
sich um eine Beihilfe bzw. Unterstüt-
zung des Dienstgebers zur Abmilde-
rung der zusätzlichen Belastung durch
die Corona-Krise im Sinne des § 3
Nummer 11a des Einkommensteuerge-
setzes, sofern die Auszahlung der Co-
rona-Sonderzahlung im dort definierten
Zeitraum erfolgt. 

2. 1Anspruch auf Dienstbezüge im Sinne
des Absatzes 1 sind auch der An-
spruch auf Entgeltfortzahlung aus An-
lass der in § 10 AT, in Abschnitt XII
Absatz b der Anlage 1 i. V. m. Abschnitt
XII Absatz a Satz 2 und Satz 3 der An-
lage 1, in § 2 und § 4 der Anlage 14, in
§ 3 Absatz 2 Satz 2 der Anlage 5 und
der Anspruch auf Krankengeldzu-
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schuss aus Abschnitt XII Absatz c Satz
1 der Anlage 1, auch wenn dieser
wegen der Höhe der Barleistungen des
Sozialversicherers nicht gezahlt wird.
2Einem Anspruch auf Dienstbezüge
gleichgestellt ist der Bezug von Kran-
kengeld nach § 45 SGB V oder ent-
sprechender gesetzlicher Leistungen
und der Bezug von Mutterschaftsgeld
nach § 19 MuSchG oder § 24i SGB V. 

3. Die Corona-Sonderzahlung ist kein zu-
satzversorgungspflichtiges Entgelt.

(2) 1Die Höhe der Corona-Sonderzahlung
beträgt 1.300 Euro. 2Abschnitt IIa der Anlage
1 gilt entsprechend. 3Maßgeblich sind die je-
weiligen Verhältnisse am 29. November
2021.
(3) Die Corona-Sonderzahlung ist bei der
Bemessung sonstiger Leistungen nicht zu
berücksichtigen. 
(4) Sollte im Jahr 2021 bereits freiwillig eine
Corona-Einmalzahlung ausgezahlt worden
sein, kann eine Verrechnung mit der Co-
rona-Sonderzahlung erfolgen.“

3. Inkrafttreten 

Die Änderungen treten zum 1. Dezember
2021 in Kraft.

II. Anpassung Verweise auf Anlage 7 in den Anla-
gen 31 bis 33 sowie in Anlage 8 VersO B zu den
AVR

1. Anpassung der Verweise auf die Anlage 7 in
den Anlagen 31 bis 33 zu den AVR:

a. Änderung der Anmerkung zu § 13 Abs.
2 der Anlage 31 zu den AVR:
In Anmerkung zu § 13 Abs. 2 der An-
lage 31 zu den AVR werden nach dem
Wort „Praktikum“ die Worte „oder be-
rufspraktischer Ausbildungsteil“ einge-
fügt und die Worte „Abschnitt D“ durch
die Worte „Abschnitt H des Teils II
i.V.m. Teil III.“ ersetzt.

b. Änderung der Anmerkung zu § 13 Abs.
2 der Anlage 32 zu den AVR:
In Anmerkung zu § 13 Abs. 2 der An-
lage 32 zu den AVR werden nach dem
Wort „Praktikum“ die Worte „oder be-
rufspraktischer Ausbildungsteil“ einge-
fügt und die Worte „Abschnitt D“ durch
die Worte „Abschnitt H des Teils II
i.V.m. Teil III.“ ersetzt.

c. Änderung der Anmerkung zu § 11 Abs.
2 Satz 3 der Anlage 33 zu den AVR:



In Anmerkung zu § 11 Abs. 2 Satz 3 der
Anlage 33 zu den AVR werden nach
dem Wort „Praktikum“ die Worte „oder
berufspraktischer Ausbildungsteil“ ein-
gefügt und die Worte „Abschnitt D“
durch die Worte „Abschnitt H des Teils
II i.V.m. Teil III.“ ersetzt.

d. Inkrafttreten
Die Änderungen nach den Buchstaben
a bis c treten am 1. August 2021 in
Kraft.

2. Anpassung der Verweise auf die Anlage 7 zu
den AVR in Anlage 8 VersO B zu den AVR: 

a. VersO B der Anlage 8 zu den AVR wird
in § 1 Abs. 1 und in § 10 jeweils um die
folgende Anmerkung ergänzt:

„Anmerkung:
Der Verweis auf die Buchstaben A, B
und E der Anlage 7 bezieht sich auf die
am 20. September 2018 geltende Fas-
sung der Anlage 7 zu den AVR. Die ge-
nannten Regelungen der VersO B
gelten auch, soweit auf ein solches
Ausbildungsverhältnis nach dem 1.
April 2022 die Regelungen der ab 1.
August 2021 geltenden Fassung der
Anlage 7 Anwendung finden.“

b. Inkrafttreten
Diese Anmerkung tritt zum 1. August
2021 in Kraft.

Die vorgenannten Beschlüsse setze ich hiermit für
das Bistum Aachen in Kraft.

Aachen, 23. Februar 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Nr. 36 Beschlüsse der Regionalkommission
Nordrhein-Westfalen der Arbeitsrecht-
lichen Kommission des Deutschen
Caritasverbandes e. V.

Die Regionalkommission Nordrhein-Westfalen der
Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritas-
verbandes e. V. hat am 14. Januar 2022 folgenden Be-
schluss gefasst:

Die Regionalkommission Nordrhein-Westfalen be-
schließt zur Anpassung der Verweise Abschnitt J (NRW)
der Anlage 7 AVR in der Fassung der mit Beschluss der
Regionalkommission Nordrhein-Westfalen vom 5. No-
vember 2021 erfolgten Überführung des Abschnittes F
der bis 31. Juli 2021 geltenden Fassung der Anlage 7
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AVR:

1. Anpassung des § 3 des Abschnitt J (NRW)

§ 3 des Abschnittes J (NRW) wird bei Beibehaltung der
Bezeichnung wie folgt neu gefasst:

„Im Übrigen finden die Regelungen der § 1 Abs.
2 Satz 1 und § 2 Abs. 3 Abschnitt H Teil II., des
§ 4 Abschnitt I Teil II. und der §§ 2, 4 Abs. 1, 10,
11, 17 Abs. 1 und 17 Abs. 2 Teil I. der Anlage 7
zu den AVR entsprechende Anwendung mit der
Maßgabe, dass hinsichtlich der Dauer und Lage
der Praktikumszeit in der Kooperationsverein-
barung getroffene Bestimmungen vorgehen.“

2. Anpassung des § 4 Satz 3 des Abschnitt J
(NRW)

§ 4 Satz 3 des Abschnittes J (NRW) wird wie folgt neu
gefasst:

„Für Praktikanten in der Ausbildung zum Erzie-
her, deren Ausbildungsverhältnisse bis zum 
31. Dezember 2018 begonnen wurden, gilt
diese Regelung; für Praktikanten in der Ausbil-
dung zum Erzieher, deren Ausbildungsverhält-
nisse ab dem 1. Januar 2019 begonnen wurden,
gilt ab 1. Januar 2019 die Schüler-Regelung in
Abschnitt G der Anlage 7 AVR in der bis zum 
31. Juli 2021 geltenden Fassung und ab 1. Au-
gust 2021 des Abschnittes D der Anlage 7 AVR
in der ab 1. August 2021 geltenden Fassung.“

3. Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 1. August 2021 in Kraft.

Den vorgenannten Beschluss setze ich hiermit für
das Bistum Aachen in Kraft.

Aachen, 23. Februar 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Die Regionalkommission Nordrhein-Westfalen der
Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritas-
verbandes e. V. hat am 14. Januar 2022 folgenden Be-
schluss gefasst:

I. Übernahme des beschlossenen mittleren Wer-
tes zur Corona-Sonderzahlung

Der Beschluss der Bundeskommission der Ar-
beitsrechtlichen Kommission vom 16. Dezem-
ber 2021 zur Corona-Sonderzahlung, Änderung
in Anlage 21a zu den AVR wird mit der Maßgabe
übernommen, dass der dort beschlossene mitt-
lere Wert zur Höhe der Corona-Sonderzahlung



als Wert der Corona-Sonderzahlung für den Be-
reich der Regionalkommission NRW festgesetzt
wird.

II. Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 14. Januar 2022 in
Kraft.

Den vorgenannten Beschluss setze ich hiermit für
das Bistum Aachen in Kraft.

Aachen, 10. März 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Bekanntmachungen des 
Generalvikariates

Nr. 37 Verordnung zur Durchführung des 
Gesetzes zur Regelung des Rechts-
instruments nach § 29 Gesetz über
den Kirchlichen Datenschutz (KDG) 
im Bereich der Diözese Aachen (§ 29-
KDG-Gesetz-DVO)

Aufgrund des § 3 des Gesetzes zur Regelung des
Rechtsinstruments nach § 29 KDG1 über die Verarbei-
tung personenbezogener Daten im Auftrag wird fol-
gende Verordnung erlassen:

§ 1 Gegenstand der Verordnung, Dauer der Verar-
beitung

(1) Gegenstand dieser Verordnung ist die Schaffung
einer Grundlage für die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten durch eine kirchliche Stelle für eine andere
kirchliche Stelle. Beteiligte können sein das Bistum Aa-
chen, der Bischöfliche Stuhl in Aachen, das Domkapitel
in Aachen, die Kirchengemeindeverbände, die Kirchen-
gemeinden und sonstige öffentlich-rechtlich verfasste
kirchliche Stellen für andere öffentlich-rechtlich ver-
fasste kirchliche Stellen im Bistum Aachen jeweils ent-
weder als Verantwortlicher oder als Verarbeiter im Sinne
des KDG. Sie gilt für jede Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, soweit eine der genannten Beteiligten
diese Daten für eine der anderen genannten Beteiligten
verarbeitet.

(2) Die Verarbeitung umfasst insbesondere folgende
Aufgaben:
Bereitstellung von Anwendungssoftware, Tätigkeiten
und Diensten im Rahmen folgender exemplarischer Ver-
arbeitungen: 
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• Personalverwaltung und –abrechnung,
• Finanzbuchhaltung, 
• Immobilienverwaltung, 
• Friedhofsverwaltung, 
• zentrale IT-Systeme (E-Mailsystem, Dateiabla-

gesysteme, Archivierungssysteme, IT-Sicher-
heitssysteme, IT-Verwaltungssysteme), 

• kirchliches Meldewesen, 
• Verwaltungsaufgaben für Tageseinrichtungen für

Kinder, 
• Verwaltungsaufgaben für Kirchengemeinden, 
• Plattformen für Onlineschulungen, Datenschutz-

tätigkeiten, 
• Schulungen, Aus-, Fort- und Weiterbildungen.

(3) Die Verarbeitung erfolgt unbefristet, soweit nicht
vertraglich anderes vereinbart ist und endet spätestens
mit dem ersatzlosen Außerkrafttreten dieser Verord-
nung.

§ 2 Konkretisierung des Auftragsinhalts

(1) Nähere Beschreibung der Verarbeitung im Hin-
blick auf Art und Zweck der Aufgaben des Verarbeiters:
Bereitstellung, Administration, Betrieb, Durchführung,
Betreuung und weitere Tätigkeiten im Zusammenhang
mit den in § 1 Abs. 2 genannten Arten der Verarbeitung
zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verwaltungs-
tätigkeit der in § 1 Abs. 1 genannten Beteiligten.

(2) Die dafür notwendigen Verarbeitungen sind im
Rahmen einer konkretisierenden Vereinbarung, einem
Gesetz, oder einer Verordnung genauer zu beschreiben. 

(3) Die Verarbeitung findet ausschließlich in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum statt. Jede Verlagerung in ein
Drittland bedarf der vorherigen Zustimmung des Verant-
wortlichen und darf nur erfolgen, wenn die besonderen
Voraussetzungen der §§ 39 ff. KDG erfüllt sind.

(4) Gegenstand der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten sind je nach vorliegender Verarbeitung insbe-
sondere folgende Datenarten/-kategorien:

• Personenstammdaten (z.B. Namen, Geburtsda-
ten, Anschrift)

• Kommunikationsdaten (z.B. Telefon, E-Mail)
• Daten zur Personalverwaltung (z.B. Vergütung,

Sozialdaten)
• Vertragsstammdaten (z.B. Vertragsbeziehung,

Vertragsinteresse)
• Vertragsabrechnungs- und Zahlungsdaten
• Planungs- und Steuerungsdaten
• kirchliche und kommunale Meldedaten (gemäß

Bundesmeldegesetz)
• Daten für die Verwaltung von Tageseinrichtun-

gen für Kinder
• personenbezogene Vorgangsdaten in Akten

1 Kirchlicher Anzeiger für die Diözese Aachen 2019, Nr. 454.



Die Kategorien der durch die Verarbeitung betroffe-
nen Personen umfassen:

• Mitglieder und ggfs. deren Familienangehörige
• Mitarbeitende im Sinne des § 2 Abs. 1 KDG-

DVO
• Vertragsparteien, Nutzungsberechtigte
• Abonnenten/Innen, Lieferanten/Innen, Kunden
• Ansprechpersonen

§ 3 Technisch-organisatorische Maßnahmen

(1) Der Verarbeiter hat die Umsetzung der im Vorfeld
der Verarbeitung dargelegten und erforderlichen tech-
nischen und organisatorischen  Maßnahmen vor Beginn
der Verarbeitung, insbesondere hinsichtlich der konkre-
ten Durchführung zu dokumentieren und dem Verant-
wortlichen auf Nachfrage zur Prüfung zu übergeben.
Soweit eine Prüfung/ein Audit des Verantwortlichen
einen Anpassungsbedarf ergibt, ist dieser einvernehm-
lich umzusetzen.

(2) Der Verarbeiter hat die Sicherheit gem. §§ 29
Abs. 4 lit. c, 26 KDG insbesondere in Verbindung mit § 7
Abs. 1 und 2 KDG und den einschlägigen Regelungen
der jeweils geltenden KDG-DVO herzustellen. Insge-
samt handelt es sich bei den zu treffenden Maßnahmen
um Maßnahmen der Datensicherheit und zur Gewähr-
leistung eines dem Risiko angemessenen Schutzni-
veaus hinsichtlich der Vertraulichkeit, der  Integrität, der
Verfügbarkeit sowie der Belastbarkeit der Systeme.
Dabei sind der Stand der Technik, die Implementie-
rungskosten und die Art, der Umfang und die Zwecke
der Verarbeitung sowie die  unterschiedliche Eintritts-
wahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen im Sinne
von § 26 Abs. 1 und 3 KDG zu berücksichtigen.

(3) Die technischen und organisatorischen Maßnah-
men unterliegen dem technischen Fortschritt und der
Weiterentwicklung. Insoweit ist es dem Verarbeiter ge-
stattet, alternative adäquate Maßnahmen umzusetzen.
Dabei darf das Sicherheitsniveau der  festgelegten Maß-
nahmen nicht unterschritten werden. Wesentliche Än-
derungen sind zu dokumentieren.

§ 4 Berichtigung, Einschränkung und Löschung von
Daten

(1) Der Verarbeiter darf die Daten, die verarbeitet
werden, nicht eigenmächtig, sondern nur nach doku-
mentierter Weisung des Verantwortlichen berichtigen,
löschen oder deren Verarbeitung einschränken. Soweit
eine betroffene Person sich diesbezüglich unmittelbar
an den Verarbeiter wendet, wird der Verarbeiter dieses
Ersuchen unverzüglich an den Verantwortlichen weiter-
leiten.

(2) Soweit vom Gegenstand der Verarbeitung um-
fasst, sind Löschkonzept, Recht auf Vergessenwerden,
Berichtigung, Datenportabilität und Auskunft nach do-
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kumentierter Weisung des Verantwortlichen unmittelbar
durch den Verarbeiter  sicherzustellen.

§ 5 Qualitätssicherung und sonstige Pflichten des
Verarbeiters

Der Verarbeiter hat zusätzlich zu der Einhaltung der
Regelungen dieser Verordnung gesetzliche Pflichten
gemäß §§ 26, 29 bis 33 KDG; insofern gewährleistet er
insbesondere die Einhaltung folgender Vorgaben:

a) Benennung eines betrieblichen Datenschutzbe-
auftragten, der seine Tätigkeit gemäß §§ 37, 38 KDG
ausübt. Dessen Kontaktdaten werden dem Verantwort-
lichen zum Zweck der direkten Kontaktaufnahme  mit-
geteilt. Ein Wechsel des betrieblichen Datenschutz-
beauftragten wird dem Verantwortlichen unverzüglich
mitgeteilt.

b) Die Wahrung der Vertraulichkeit gemäß §§ 26
Abs. 5, 29 Abs. 4 lit. b, 30 KDG. Der Verarbeiter setzt
bei der Durchführung der Arbeiten nur Beschäftigte ein,
die auf die Vertraulichkeit verpflichtet und zuvor mit den
für sie relevanten Bestimmungen zum Datenschutz ver-
traut gemacht wurden. Der Verarbeiter und jede dem
Verarbeiter unterstellte Person, die Zugang zu perso-
nenbezogenen Daten hat, dürfen diese Daten  aus-
schließlich entsprechend der Weisung des
Verantwortlichen verarbeiten einschließlich der in dieser
Verordnung eingeräumten Befugnisse, es sei denn,
dass sie gesetzlich zur Verarbeitung verpflichtet sind.

c) Die Umsetzung und Einhaltung aller für die Ver-
arbeitung erforderlichen technischen und organisatori-
schen Maßnahmen gemäß §§ 29 Abs. 4 lit. c, 26 KDG.

d) Der Verantwortliche und der Verarbeiter arbeiten
auf Anfrage mit der kirchlichen Datenschutzaufsicht bei
der Erfüllung ihrer Aufgaben zusammen.

e) Die unverzügliche Information des Verantwortli-
chen über Kontrollhandlungen und Maßnahmen der
kirchlichen Datenschutzaufsicht, soweit sie sich auf
diese Verarbeitung beziehen. Dies gilt auch, soweit eine
zuständige Behörde im Rahmen eines Ordnungswidrig-
keits- oder Strafverfahrens in Bezug auf die  Verarbei-
tung personenbezogener Daten bei der Verarbeitung
beim Verarbeiter ermittelt.

f) Soweit der Verantwortliche seinerseits einer 
Kontrolle der kirchlichen Datenschutzaufsicht, einem
Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfahren, dem Haf-
tungsanspruch einer betroffenen Person oder eines
Dritten oder einem anderen Anspruch im Zusammen-
hang mit der Verarbeitung beim Verarbeiter ausgesetzt
ist, hat ihn der Verarbeiter nach besten Kräften zu un-
terstützen.

g) Der Verarbeiter kontrolliert regelmäßig die inter-
nen Prozesse sowie die technischen und organisatori-



schen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass die Ver-
arbeitung in seinem Verantwortungsbereich im Einklang
mit den Anforderungen des geltenden Datenschutz-
rechts erfolgt und der Schutz der Rechte der betroffe-
nen Person gewährleistet wird.

h) Nachweisbarkeit der getroffenen technischen und
organisatorischen Maßnahmen gegenüber dem Verant-
wortlichen im Rahmen seiner Kontrollrechte nach § 7
dieser Verordnung.

§ 6 Unterauftragsverarbeitung

(1) Als Unterauftragsverarbeitung im Sinne dieser
Verordnung sind solche Dienstleistungen zu verstehen,
die sich unmittelbar auf den Gegenstand der Verarbei-
tung beziehen. Nicht hierzu gehören Nebenleistungen,
die der Verarbeiter z.B. als Telekommunikationsleistun-
gen, Post-/Transportdienstleistungen, Wartung und Be-
nutzerservice oder die Entsorgung von Datenträgern
sowie sonstige Maßnahmen zur Sicherstellung der Ver-
traulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität und Belastbarkeit
der Hard- und Software von Datenverarbeitungsanlagen
in Anspruch nimmt. Der Verarbeiter ist jedoch verpflich-
tet, zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Da-
tensicherheit der Daten des Verantwortlichen auch bei
ausgelagerten  Nebenleistungen angemessene und ge-
setzeskonforme vertragliche Vereinbarungen sowie
Kontrollmaßnahmen zu ergreifen.

(2) Der Verarbeiter legt dem Verantwortlichen  auf
Anforderung zu Beginn der Verarbeitung eine Liste der
Unterverarbeiter vor und unterrichtet ihn bei etwaigen
Änderungen (mindestens Textform).

(3) Die Weitergabe von personenbezogenen Daten
des Verantwortlichen an den Unterverarbeiter und des-
sen erstmaliges Tätigwerden sind erst mit Vorliegen aller
Voraussetzungen für eine Unterverarbeitung gestattet.

(4) Erbringt der Unterverarbeiter die vereinbarte
Leistung außerhalb der EU/des EWR stellt der Verarbei-
ter die datenschutzrechtliche Zulässigkeit durch ent-
sprechende Maßnahmen sicher. Gleiches gilt, wenn
Dienstleister im Sinne von Abs. 1 Satz 2 eingesetzt wer-
den sollen.

(5) Eine weitere Auslagerung durch den Unterverar-
beiter bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Ver-
arbeiters (mind. Textform). Sämtliche Regelungen dieser
Verordnung sind auch dem weiteren Unterverarbeiter
aufzuerlegen.

§ 7 Kontrollrechte des Verantwortlichen

(1) Der Verantwortliche hat das Recht, im Benehmen
mit dem Verarbeiter Überprüfungen durchzuführen oder
durch im Einzelfall zu benennende Prüfer durchführen
zu lassen. Er hat das Recht, sich durch Stichproben-
kontrollen, die in der Regel rechtzeitig anzumelden sind,
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von der Einhaltung dieser Verordnung durch den Verar-
beiter zu überzeugen.

(2) Der Verarbeiter stellt sicher, dass sich der Ver-
antwortliche von der Einhaltung der Pflichten des Ver-
arbeiters nach § 29 KDG überzeugen kann. Der
Verarbeiter verpflichtet sich, dem Verantwortlichen auf
Anforderung die erforderlichen Auskünfte zu erteilen
und  insbesondere  die Umsetzung der technischen und
organisatorischen Maßnahmen nachzuweisen.

(3) Der Nachweis solcher Maßnahmen, die nicht nur
die konkrete Verarbeitung betreffen, kann, soweit ein-
schlägig, erfolgen durch

a) die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln
gemäß Art. 40 DS-GVO;

b) die Zertifizierung nach einem genehmigten Zerti-
fizierungsverfahren gemäß Art. 42 DS-GVO;

c) aktuelle Testate, Berichte oder Berichtsauszüge
unabhängiger Instanzen (z.B. Wirtschaftsprüfer, Revi-
sion, Datenschutzbeauftragter, IT-Sicherheitsabteilung,
Datenschutzauditoren, Qualitätsauditoren);

d) eine geeignete Zertifizierung durch IT-Sicherheits-
oder Datenschutzaudit (z.B. nach BSI-Grundschutz).

§ 8 Mitteilung bei Verstößen des Verarbeiters

Der Verarbeiter unterstützt den Verantwortlichen bei
der Einhaltung der in den §§ 26, 33 bis 35 KDG genann-
ten Pflichten zur Sicherheit personenbezogener Daten,
Meldepflichten bei Datenpannen, Datenschutz-Folge-
abschätzungen und vorherige Konsultationen. Hierzu
gehören u.a.

a) die Sicherstellung eines angemessenen Schutz-
niveaus durch technische und organisatorische  Maß-
nahmen, die die Umstände und Zwecke der
Verarbeitung sowie die prognostizierte Wahrscheinlich-
keit und Schwere einer möglichen Rechtsverletzung
durch Sicherheitslücken berücksichtigen und eine so-
fortige Feststellung von relevanten Verletzungsereignis-
sen ermöglichen

b) die Verpflichtung, Verletzungen personenbezoge-
ner Daten unverzüglich an den Verantwortlichen zu mel-
den

c) die Verpflichtung, den Verantwortlichen im Rah-
men seiner Informationspflicht gegenüber dem Betrof-
fenen zu unterstützen und ihm in diesem Zusammen-
hang sämtliche relevante Informationen unverzüglich
zur Verfügung zu stellen

d) die Unterstützung des Verantwortlichen für des-
sen Datenschutz-Folgenabschätzung



e) die Unterstützung des Verantwortlichen im Rah-
men vorheriger Konsultationen mit der kirchlichen Da-
tenschutzaufsicht

§ 9 Weisungsbefugnis des Verantwortlichen

(1) Mündliche Weisungen bestätigt der Verantwort-
liche unverzüglich (mindestens in Textform).

(2) Der Verarbeiter hat den Verantwortlichen zu in-
formieren, wenn er der Meinung ist, eine Weisung ver-
stoße gegen Datenschutzvorschriften. Der Verarbeiter
ist berechtigt, die Durchführung der entsprechenden
Weisung solange auszusetzen, bis sie durch den Ver-
antwortlichen bestätigt oder geändert wird.

§ 10 Löschung und Rückgabe von personenbezo-
genen Daten

(1) Kopien oder Duplikate der Daten werden ohne
Wissen des Verantwortlichen nicht erstellt. Hiervon aus-
genommen sind Sicherheitskopien, soweit sie zur Ge-
währleistung einer ordnungsgemäßen
Datenverarbeitung erforderlich sind, sowie Daten, die
im Hinblick auf die Einhaltung gesetzlicher Aufbewah-
rungspflichten erforderlich sind.

(2) Nach Beendigung der  Verarbeitung oder früher
nach Aufforderung durch den Verantwortlichen – spä-
testens mit ersatzlosem Außerkrafttreten dieser Verord-
nung, sofern nicht eine Vereinbarung nach § 29 KDG
getroffen wurde – hat der Verarbeiter sämtliche in seinen
Besitz gelangten Unterlagen, erstellte Verarbeitungs-
und Nutzungsergebnisse sowie Datenbestände, die im
Zusammenhang mit der Verarbeitung  stehen, dem Ver-
antwortlichen auszuhändigen oder nach vorheriger Zu-
stimmung datenschutzgerecht zu vernichten. Gleiches
gilt für Test- und Ausschussmaterial. Das Protokoll der
Löschung ist auf Anforderung vorzulegen.

(3) Dokumentationen, die dem Nachweis der auf-
trags- und ordnungsgemäßen Datenverarbeitung die-
nen,  sind durch den Verarbeiter entsprechend der
jeweiligen Aufbewahrungsfristen über die Beendigung
der  Verarbeitung hinaus aufzubewahren. Er kann sie zu
seiner Entlastung bei Beendigung der Verarbeitung dem
Verantwortlichen übergeben.

§ 11 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt zum 1. April 2022 in Kraft.

Aachen, 24. Februar 2022 Dr. Andreas Frick
Generalvikar
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Nr. 38 Auf die Haltung kommt es an! Inklu-
sion in der kirchlichen Jugendarbeit
nach der Reform des Sozialgesetz-
buchs

Inklusion – schon der lateinische Begriff sagt uns,
dass es um das Einbeziehen aller Menschen geht. Alle
sollen gleichermaßen an der Gesellschaft teilhaben kön-
nen, alle haben die gleichen Rechte und niemand wird
ausgeschlossen. Denn jede:r ist gleichwertiger und
gleichberechtigter wichtiger Teil in allen Bereichen un-
serer Gesellschaft, unabhängig von Aspekten wie Spra-
che, Behinderung, finanzielle Situation, Erkrankung, etc.

Am 22. Januar 2001 trat innerhalb der Europäischen
Union die Behindertenrechtskonvention der Vereinten
Nationen (UN BRK) in Kraft. Das Übereinkommen über
die Rechte von Menschen mit Behinderungen verpflich-
tet alle Vertragsstaaten dazu, dafür Sorge zu tragen,
dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu allen öf-
fentlichen Einrichtungen erhalten – auch zu Einrichtun-
gen der Kirchlichen Jugendarbeit. Dies meint nicht nur
die Abschaffung baulicher Barrieren, sondern auch eine
inklusive Haltung der Fachkräfte und Träger sowie der
Jugendhilfeplanung und Kommunalpolitik. Auch durch
die Reform des SGB VIII im vergangenen Jahr stellt der
Inklusionsgedanke eine rechtliche Basis für die Jugend-
arbeit dar. Den Inklusi onsauftrag umzusetzen ist somit
eine Aufgabe auch für die Kirchliche Jugendarbeit. Bei
unserem Fachtag wollen wir den Inklusionsbegriff und
seine verschiedenen Aspekte genauer in den Blick neh-
men. Dabei stoßen wir insbesondere auf die Neuerun-
gen, Chancen und Herausforderungen, die sich aus der
Reform des SGB VIII ergeben. Nach einem einführen-
den Vortrag von Martina Leshwange, Teamleiterin der
Fachberatung Jugendförderung beim Landschaftsver-
band Rheinland, werden wir uns in Workshops mit ver-
schiedenen Bereichen von gelingender Inklusion
beschäftigen.

Hinter allem steht für uns dabei immer der Gedanke:
Inklusion ist für uns mehr als die bloße Zugänglichkeit
für Menschen mit Behinderung. Wir wollen Ort und An-
gebot für alle jungen Menschen sein! Der 47. Fachtag
der Kirchlichen Jugendarbeit findet in diesem Jahr am
Montag, den 2. Mai 2022 von 9.30 bis 16.30 Uhr in der
Jugendbildungsstätte Rolleferberg des BDKJ, Rollef-
bachweg 64, 52078 Aachen statt. Sollte eine Präsenz-
veranstaltung aufgrund der äußeren Bedingungen nicht
möglich sein, behalten wir uns vor, den Fachtag digital
auszurichten. Eine Anmeldung ist erforderlich und nur
online möglich. Anmeldeschluss ist der 8. April 2022.
Die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt.

Weitere Informationen und eine Anmeldemöglichkeit
gibt es unter www.kja-bistum-aachen.de oder im 
Bischöflichen Generalvikariat, Fachbereich Kirchliche
Jugendarbeit, F. (02 41) 452/217, 
E-Mail: Ramona.Kuck@bistum-aachen.de. Der Fachtag
ist eine Kooperationsveranstaltung der Abteilung Kin-



der / Jugendliche / Erwachsene im Bischöflichen Gene-
ralvikariat Aachen und des BDKJ-Diözesanverbands
Aachen.

Nr. 39 Solidaritätskollekte 2022

Die diesjährige Solidaritätskollekte für arbeitslose
Menschen im Bistum Aachen findet am Sonntag, 1. Mai
2022 und in den Vorabendgottesdiensten am Samstag,
30. April 2022 statt. Sie steht unter dem Thema #ge-
meinschaft.

Rechtzeitig vor der Kollekte werden allen Pfarreien,
Verbänden und Initiativen Materialien zugestellt. Liturgi-
sche Bausteine können im Bischöflichen Generalvikariat
bestellt und genauso wie Ideen für die Durchführung
von Aktionen unter www.solidaritaetskollekte.de von
der Bistumswebsite heruntergeladen werden.

Über die Website gibt es ebenfalls die Möglichkeit
der Online-Spende. Bei der Solidaritätskollekte handelt
es sich um eine Pflichtkollekte.

Bitte überweisen Sie die Kollektengelder der Soli-
daritätskollekte unter Angabe des Verwendungszwe-
ckes „4490474/Debitorennummer der jeweiligen Pfar -
rei“ auf das Konto IBAN DE41 3706 0193 1000 1000 36
an die Bistumskasse.

Ansprechpartnerin im Bischöflichen Generalvikariat
Aachen, Hauptabteilung 1, Abt. 1.2, Fragen der Arbeits-
welt und Betriebspastoral, Kathrin Henneberger, Klos-
terplatz 7, 52062 Aachen, F. (0241) 45 24 75, 
Fax 02 41/45 25 54, 
E-Mail: kathrin.henneberger@bistum-aachen.de.

Nr. 40 Caritas-Sommersammlung 2022

In der Zeit vom 4. Juni bis 25. Juni 2022 findet die
Sommersammlung der Caritas im Bistum Aachen statt.
Der Leitsatz dieser gemeinsamen Sammlung von Cari-
tas und Diakonie im Jahr 2022 in Nordrhein-Westfalen
lautet „An der Seite der Armen“. 

Die Corona-Krise hat die Armutsquote in Deutsch-
land auf einen neuen Rekordwert getrieben. Es gelten
gut 16 Prozent der Bevölkerung als arm. Der Stand-
punkt der Kirche ist an der Seite der Armen, weil auch
Gott sich ihnen immer zugewandt hat und weiterhin zu-
wendet. Davon erzählt auch die Bibel: „Der Herr ist des
Armen Schutz, ein Schutz in Zeiten der Not“ (Psalm
9,10). 

So bitten auch der Caritasverband für das Bistum
Aachen und die Regionalen Caritasverbände darum,
sich an die Seite der Armen zu stellen und zu helfen. In
den Pfarreien soll für ein aktives Mitwirken an der Som-
mersammlung geworben werden. Die Erträge bleiben
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vor Ort und sind ausschließlich für caritative Aufgaben 
der Pfarrei bestimmt.

Auf der Homepage des Caritasverbandes für das 
Bistum Aachen e.V. können unter www.caritas-ac.de/
sammlungen nähere Informationen abgerufen werden. 
Ebenso sind auf der jeweiligen Homepage der Regio-
nalen Caritasverbände fortlaufend Informationsmateria-
lien und Mustervorlagen zu den Sammlungs-Plakaten 
und Karten eingestellt. Bei Nachfragen zur Sommer-
sammlung 2022 stehen in den Regionalen Caritasver-
bänden die zuständigen Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner sowie Gemeindesozialarbeiterinnen 
und Gemeindesozialarbeiter gerne zur Verfügung. Diese 
senden den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern in den Pfarreien auch auf Bestel-
lung die gewünschten Sammlungsmaterialien direkt zu. 
Ansprechpartner im Caritasverband für das Bistum Aa-
chen ist Christian Heidrich, F. (02 41) 43 12 27.

Kirchliche Nachrichten

Nr. 41 Personalchronik

Aus Datenschutzgründen werden personen-
bezogene Daten bzgl. Weihen, Beauftragungen, 
Ernennungen, Verlängerung von Ernennungen, 
Entpflichtungen, Versetzungen, Freistellungen 
für besondere Aufgaben, Eintritte in den 
Ruhestand, Ausscheiden aus dem Amt, 
Sterbefälle erst ab der Ausgabe 01/2023 in der 
Online-Ausgabe des Kirchlichen Anzeigers 
veröffentlicht.
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Nr. 42 Pontifikalhandlungen

Im Auftrag unseres Bischofs Dr. Helmut Dieser 
spendete Weihbischof Karl Borsch das Sakrament der 
Firmung am 14.1.22 in St. Donatus, Aachen-Brand, 15; 
am 15.1.22 in St. Donatus, Aachen-Brand, 38; am 
15.2.22 in St. Katharina, Aachen-Forst, 18; am 16.1.22 
in St. Lucia Stolberg, 34; am 21.1.22 in St. Dionysius, 
Kleinenbroich, 14; am 22.1.22 in St. Andreas, 
Korschen-broich, 31; insgesamt 150 Firmlinge.



Kirchlicher Anzeiger für die Diözese Aachen, Nr. 4, 1. April 2022

94



Kirchlicher Anzeiger für die Diözese Aachen, Nr. 4, 1. April 2022

95



96

Herausgeber: Bischöfliches Generalvikariat Aachen

Redaktion: Bischöfliches Generalvikariat, Abt. 0.4 – Recht, 
Klosterplatz 7, 52062 Aachen, Tel. (02 41) 45 24 41, Fax (02 41) 45 24 13, E-Mail: Amtsblatt@bistum-aachen.de 

Verlag: Einhard-Verlag GmbH, Tempelhofer Straße 21, 52068 Aachen, Tel. (02 41) 1 68 50 

Druck: Druckerei Erdtmann, Herzogenrath

Erscheinungsweise zum 1. jeden Monats; Bezugspreis jährlich 16,40 € incl. Versandkosten.
Der laufende Bezug erfolgt durch den Einhard Verlag.
Anfragen und Bestellungen sind an das Bischöfliche Generalvikariat zu richten.

Kirchlicher Anzeiger für die Diözese Aachen, Nr. 4, 1. April 2022


